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Text 

5. Abschnitt 

Unfälle und Störungen im Luftverkehr 

Such- und Rettungsmaßnahmen 

§ 135. (1) Die zusammenfassende Lenkung aller Suchmaßnahmen und die allfällig notwendige 
Einleitung von Rettungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Unfall eines Zivilluftfahrzeuges (Such- 
und Rettungsdienst) obliegen der Austro Control GmbH. Das gleiche gilt, wenn ein Unfall anzunehmen 
ist. Die Leitung und Durchführung der Rettungsmaßnahmen verbleibt bei den gemäß den 
landesrechtlichen Vorschriften über den Katastrophenschutz bzw. über die Katastrophenhilfe und über 
das Hilfs- und Rettungswesen zuständigen Stellen und Behörden. 

(2) Die für die Erteilung der Zivilflugplatzbewilligung zuständige Behörde hat für jeden 
Zivilflugplatz mit Bescheid einen Flugplatzrettungsbereich festzulegen. Die Zivilflugplatzhalter sind zur 
raschen und wirksamen Durchführung von Such- und Rettungsmaßnahmen innerhalb des 
Flugplatzrettungsbereiches während der Betriebszeit des Zivilflugplatzes verpflichtet. Bei Vorliegen einer 
Katastrophe verbleibt die Leitung und Durchführung von Rettungsmaßnahmen bei den nach den 
diesbezüglichen landesgesetzlichen Bestimmungen zuständigen Behörden und Stellen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat die näheren Vorschriften über 
den Such- und Rettungsdienst und die Such- und Rettungsmaßnahmen innerhalb des 
Flugplatzrettungsbereiches nach Maßgabe der Erfordernisse der Sicherheit der Luftfahrt durch 
Verordnung zu erlassen. 


